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Leistungsbeschreibung der AliceComfort und AliceComfort 
Office Produkte 

1 Allgemein 

Für alle in Anspruch genommenen Varianten des 
Produktes gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
„AliceComfort“. 

Zu den Varianten des Produktes AliceComfort  und Alice-
Comfort Office zählen: 

• AliceComfort 
• AliceComfortphone  
• AliceComfort Office  
• AliceComfort Officephone 

2 Standardleistungen 

Die oben genannten Businessprodukte werden dem Kun-
den im Rahmen der bestehenden technischen und be-
trieblichen Möglichkeiten an einem bestehenden oder neu 
zu realisierenden Anschluss überlassen. 

Grundsätzlich beinhaltet das Produkt einen ISDN-
Telefonanschluss und einen Internet-Anschluss. 

Für die Standardleistungen ist der jeweilige Preis der bei 
Vertragsabschluss gültigen Preisliste zu entnehmen. 

2.1 Eigentum; Überlassung der technischen Geräte 

Zur Nutzung des Produktes werden dem Kunden die not-
wendigen technischen Geräte für die Dauer des Vertrags-
verhältnisses überlassen. Die technischen Geräte beste-
hen aus einem Splitter und einem ADSL-Modem. Für den 
ISDN-Telefonanschluss wird grundsätzlich zusätzlich ein 
NTBA zur Verfügung gestellt. Alternativ kann ein Kombi-
nationsgerät zur Verfügung gestellt werden, das die glei-
chen Funktionen der oben genannten Geräte erfüllt. Die 
Entscheidung, ob dem Kunden ein Kombinationsgerät 
oder einzelne Geräte zur Verfügung gestellt werden, ob-
liegt ausschließlich HanseNet. 

Das bereitgestellte ADSL-Modem kann mit Hilfe der In-
stallationssoftware in einen Routermodus umgestellt wer-
den. 

Dem Kunden werden die folgenden Dienste zur Verfü-
gung gestellt (Web-Interface): 

• IP Adress Management (RFC2131,RFC2132) 
• DNS Proxy 
• WLAN Management 
 
Die technischen Geräte verbleiben im Eigentum der Han-
seNet. 

Sie werden standardmäßig auf dem Versandweg ausge-
liefert.  

Hat der Kunde während der Bestellung einen  
Service Techniker beauftragt, werden sie vom Service 
Techniker ausgeliefert.  

Nach Beendigung des Vertragsverhältnisses werden die 
technischen Geräte als Paket auf dem Postwege zurück-
geliefert.  

Die Kosten des Versandes sind vom Kunden zu über-
nehmen. 

2.2 Bereitstellung des Anschlusses 

In den Räumen des Kunden wird mittels einer Anschalt-
einrichtung, mind. eine Schnittstelle zur Anschaltung von 
Telefonanschlüssen (TAE bzw. RJ-45 für ISDN) sowie 
mind. eine Schnittstelle 10/100BaseT-Ethernet auf einem 
RJ-45-Stecker zur Anschaltung eines Internetanschlusses 
zur Verfügung gestellt. 

2.3 Telefonanschluss 

Je nach Produktvariante wird eine der folgenden Telefon-
anschlussvarianten überlassen: 

- ISDN-Mehrgeräteanschluss 

Der ISDN-Mehrgeräteanschluss entspricht dem Euro-
ISDN-Standard (Protokoll DSS 1). Dabei wird dem 
Kunden ein Basisanschluss mit zwei Basiskanälen 
(Nutzkanälen) angeboten. 

Der ISDN-Mehrgeräteanschluss stellt standardmäßig 
folgende Leistungsmerkmale zur Verfügung: 
   -  Zwei Nutzkanäle 
   - Verwendung von standardmäßig drei Rufnum-

mern 
 

- ISDN-Anlagenanschluss 

Der ISDN-Anlagenanschluss entspricht dem Euro-
ISDN-Standard (Protokoll DSS 1). Dabei wird dem 
Kunden ein Basisanschluss mit zwei Basiskanälen 
(Nutzkanälen) angeboten. 

Dem Kunden wird ein Rufnummernblock1 gemäß sei-
nen technischen Anforderungen zur Verfügung ge-
stellt. 

In der Regel werden die vorhandenen Rufnummern des 
Kunden übernommen (Portierung). Werden weitere Ruf-
nummern benötigt, so werden dem Kunden neue Ruf-
nummern zugewiesen. 

Aufgrund entsprechender Vorgaben der Regulierungsbe-
hörde ist es gegebenenfalls notwendig, den Netzbereich 
und/oder die Rufnummer zu ändern. 

2.3.1 Übernahme eines Telefonanschlusses 

Bereits existierende Telefonanschlüsse werden stan-
dardmäßig übernommen oder genutzt. Neuinstallationen 
oder Erweiterungen bedürfen der besonderen Vereinba-
rung.  

2.3.2 Telefonverbindungen 

Der Kunde kann mit Hilfe von angeschalteten Telekom-
munikationsendeinrichtungen Verbindungen zu anderen 
öffentlichen Anschlüssen herstellen.  

Die Telefonverbindungen dienen der Vermittlung von 
Sprache und Daten wie z.B. Telefaxverbindungen. 

Die Verbindungen werden im Netz der HanseNet im 
Rahmen der technischen und betrieblichen Möglichkeiten 
mit einer mittleren Netzdurchlasswahrscheinlichkeit von 
98,0% hergestellt. 

Es sind keine Call-by-Call-Dienste möglich.  

2.3.3 Telefonbucheintrag 

Gemäß der bei der Bestellung getroffenen Vereinbarung 
werden ggf. der Eintrag von Firma, Name, Anschrift und 
Telefonnummer des Kunden in ein Telefonverzeichnis 
veranlasst und diese Angaben an Auskunftsdienste wei-
tergeleitet. Der Kunde kann der Weiterleitung der Daten 
an Auskunftsdienste durch Mitteilung an HanseNet wider-
sprechen. Die Auskunft über Namen und Anschrift an-
hand der Rufnummer (Inverssuche) ist aus Gründen des 
Kundenschutzes grundsätzlich gesperrt. Die Sperre kann 
durch einen Anruf in der Kundenbetreuung aufgehoben 
werden. 

2.3.4 Telefondienstmerkmale 

Nachfolgend sind die vom Telefonanschluss unterstützten 
Telefondienstmerkmale beschrieben. Die Zuordnung zu 
den angebotenen Telefonanschlüssen ist der Übersicht 
am Ende dieses Dokumentes zu entnehmen. 

1. Anklopfen (CW) 

Anzeige bzw. Signalisierung weiterer Anrufe während ei-
ner bestehenden Verbindung durch ein akustisches Si-

                                                                 
1 Die Anzahl der Rufnummern des Regelrufnummern-
blocks bestimmt sich nach der Methode 1 der „Vorläufige 
Regeln für die Zuteilung von Rufnummern in den Orts-
netzbereichen“ (veröffentlicht im Amtsblatt des BMPT Nr. 
13/97, Verfügung 109). M
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gnal.  

Das Merkmal Anklopfen ist vom Kunden ein- oder aus-
schaltbar. 

2. Rückfragen / Makeln  

Wechselseitige Nutzung von zwei Verbindungen von ei-
nem Telefonanschluss, ohne zwischenzeitlich eine Ver-
bindung trennen zu müssen. 

3. Dreierkonferenz (3PTY) 

Gleichzeitige Nutzung von zwei Verbindungen von einem 
Telefonanschluss. 

4. Anrufweiterschaltung (CF) 

Es werden verschiedene Arten der Anrufweiterschaltung 
unterstützt. Generell muss sich der Kunde vor der Aktivie-
rung der Anrufweiterleitung vergewissern, dass der An-
schlussinhaber, zu dem der Ruf weitergeleitet wird, mit 
der Anrufweiterschaltung einverstanden ist. 

Der Inhaber eines ISDN-Anschlusses zu dem ein Anruf 
weitergeleitet wird, bekommt signalisiert, dass es sich um 
eine weitergeleitete Verbindung handelt.  

Die Anrufweiterschaltung ist vom Kunden ein- oder aus-
schaltbar. 

5. Anrufweiterschaltung ständig (CFU) 

Generelle Weiterleitung der unter der Rufnummer des 
Kunden ankommenden Verbindungen zu einem vom 
Kunden gewünschten Zielanschluss. 

6. Anrufweiterschaltung bei Besetzt (CFB) 

Die Verbindungen werden weitergeleitet, wenn der ur-
sprünglich vom Anrufer gewünschte Anschluss besetzt 
ist. 

7. Anrufweiterschaltung bei keine Antwort (CFNR) 

Die Verbindungen werden weitergeleitet, wenn der ur-
sprünglich vom Anrufer gewünschte Anschluss nicht in-
nerhalb eines Zeitraumes von ca. 15 Sekunden entgegen 
genommen wird. 

8. Entgeltanzeige während der Verbindung (AOC-D) 

Anzeige der angefallenen Entgelte am Endgerät des Kun-
den während einer Verbindung. 

9. Entgeltanzeige am Ende der Verbindung (AOC-E) 

Anzeige der angefallenen Entgelte am Endgerät des Kun-
den am Ende einer Verbindung. 

10. Übermittlung von Zählimpulsen 

Während einer abgehenden Verbindung werden Zählim-
pulse zur Registriereinrichtung des Kunden unter Zugrun-
delegung des jeweils gültigen Tarifmodells übermittelt. 
Dabei entspricht ein Gebührenimpuls einem Wert von 
0,06 Euro (brutto). 

Aus technischen Gründen entstehen Abweichungen zwi-
schen den zum Endgerät des Kunden übermittelten Daten 
und den in der Vermittlungstechnik erfassten Entgeltda-
ten. Für die Abrechnung sind ausschließlich die in der 
Vermittlungstechnik erfassten Entgeltdaten maßgeblich. 

HanseNet haftet nicht für Schäden, die dem Kunden dar-
aus entstehen, dass er die zum Endgerät des Kunden 
übermittelten Daten als maßgeblich – z. B. für eine Ab-
rechnung gegenüber Dritten – zugrunde legt. 

11. Einzelverbindungsnachweis 

Der Einzelverbindungsnachweis ist eine detaillierte Auf-
stellung aller entgeltpflichtigen Telefonverbindungen des 
Kunden. 

Die Zielrufnummern der Verbindungen werden entspre-
chend dem Wunsch des Kunden entweder um die letzten 
drei Ziffern verkürzt oder in vollständiger Länge angege-
ben. 

Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden Verbindun-
gen zu bestimmten Personen, Behörden oder Organisa-
tionen in einer Summe zusammengefasst. Die Zielruf-
nummern für diese Verbindungen werden nicht 
ausgewiesen. 

12. Anzeige der Rufnummer 

Die Anzeige der Rufnummer im Endgerät wird bei analo-
gen und bei ISDN-Anschlüssen bei abgehenden Verbin-
dungen generell übermittelt.  

Wenn eine ständige Unterdrückung der eigenen Ruf-
nummer gewünscht wird, kann dies bei der Bestellung für 
den Telefonanschluss vermerkt werden.  

Bei freigeschalteter Rufnummernanzeige besteht für den 
Kunden die Möglichkeit, diese fallweise zu unterdrücken, 
sofern dies von seinem Endgerät unterstützt wird.  

Bei Verbindungen zu Notrufanschlüssen für die Polizei 
und Feuerwehr erfolgt generell keine Unterdrückung der 
Rufnummernübermittlung unabhängig davon, ob der 
Kunde die Rufnummernunterdrückung aktiviert hat. Eine 
uneingeschränkte Notruffunktion ist nur dann verfügbar, 
wenn die zur Verfügung gestellten technischen Geräte mit 
Strom versorgt werden und an dem vereinbarten Standort 
des Anschlusses genutzt werden. 

13. Anzeige der A-Rufnummer beim B-Teilnehmer (CLIP) 

Anzeige der Rufnummer des anrufenden Anschlusses, 
sofern der Anrufer die Rufnummernübermittlung nicht un-
terdrückt hat. 

14. Unterdrückung der Rufnummernübermittlung des A-
Teilnehmers (CLIR) 

Unterdrückung der Anzeige der Rufnummer bei abgehen-
den Verbindungen. 

15. Unterdrückung der Anzeige des B-Teilnehmers durch 
den B-Teilnehmer (COLR)  

Die Rufnummer des Kunden wird bei ankommenden Ver-
bindungen dem Anrufer nicht angezeigt. 

16. Anzeige der Rufnummer des B-Teilnehmers beim A-
Teilnehmer (COLP) 

Anzeige der Rufnummer des angewählten Anschlusses 
beim Anrufer, sofern der Angerufene dies nicht unter-
drückt hat. 

17. Zusätzliche Übermittlung kundenspezifischer Ruf-
nummerninformation bei abgehenden Verbindungen 
(CLIP – no screening) 

Anzeige zusätzlicher, kundenspezifischer Rufnummernin-
formationen (z.B. Anzeige von Zentralrufnummer ) beim 
Anrufer. 

18. Direkte Durchwahl zur Nebenstelle (DDI) 

Es besteht die Möglichkeit, Nebenstellen in Durchwahl 
anzurufen. 

19. Weitere Rufnummern für ISDN-Mehrgeräteanschluss 

In der Standardleistung sind drei Mehrfachrufnummern für 
einen ISDN-Mehrgeräteanschluss enthalten. Die Einrich-
tung weiterer Rufnummern (bis zu 10 Rufnummern) ist 
möglich und orientiert sich an der bei Vertragsabschluss 
gültigen Preisliste. 

20. Anschlusssperre (OCB) 

Mit der Anschlusssperre werden wahlweise abgehende 
Wählverbindungen gesperrt. 

Die Anschlusssperre wird in zwei Varianten angeboten: 

- als feste Anschlusssperre, die ausschließlich durch 
HanseNet eingerichtet, aufgehoben oder geändert wer-
den kann oder 

- als veränderbare Anschlusssperre, die vom Kunden an 
seinem Telefonanschluss eingerichtet, aufgehoben oder 
geändert werden kann. M
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21. Fangschaltung bzw. Zählvergleichseinrichtung 
(MCID) 

Feststellung ankommender Telefonverbindungen bei be-
drohenden oder belästigenden Anrufen (gemäß der bei 
Vertragsabschluss gültigen Preisliste). 

2.3.5 Service-Rufnummern 

Die Erreichbarkeit von 0900er-Rufnummern ist standard-
mäßig gesperrt. Über das Kundencenter kann der Kunde 
diese Sperre aufheben. 

2.3.6 Einschränkungen 

Standardmäßig stehen dem Kunden nach einem Wechsel 
zu HanseNet folgende Dienste des Telefonanschlusses 
nicht zur Verfügung: 

• Operatordienst der Deutschen Telekom 
• Telegrammdienst der Deutschen Telekom 
• Weckdienst der Deutschen Telekom 
• T-Net-Box der Deutschen Telekom 
• Datenübertragung im D-Kanal Protokoll (X25; X31) 
• Datenverbindungen mit Ausnahme von Telefaxverbin-

dungen wie z.B. Internet-by-Call, Einwahl über geo-
grafische Rufnummern oder in geschlossene Daten-
systeme 

• Auskunftsdienste einiger privater Telefongesellschaf-
ten 

• Rückruf bei Besetzt 
• Call-by-Call  
• Vorrangschaltung im Sinne von TKSiV 

2.4 Telefon-Flatrate 

Eine in den Produkten standardmäßig enthaltene Telefon-
Flatrate dient ausschließlich zum Aufbau von direkten 
Sprach- und Telefaxverbindungen zu anderen Teilneh-
mern. Die Verbindungen, die in der Telefon-Flatrate ent-
halten sind, können der bei Vertragsabschluss über das 
Standardprodukt gültigen Preisliste entnommen werden. 

Die besonderen Pflichten des Kunden bei der Nutzung 
der Telefon-Flatrate ergeben sich aus den bei Vertrags-
abschluss gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
AliceComfort. 

2.5 Internet-Anschluss 

In den Produktvarianten AliceComfort und AliceComfort 
Office fallen für die Standardleistungen des Internetzu-
gangs über die monatliche Grundgebühr hinaus keine zu-
sätzlichen Kosten an. In den Produktvarianten AliceCom-
fortphone und AliceComfort Officephone wird der 
Internetzugang über die monatliche Grundgebühr hinaus 
nach einem zeitbasierten Tarif berechnet. Die jeweilige 
monatliche Grundgebühr sowie der zeitbasierte Tarif kön-
nen der bei Vertragsabschluss gültigen Preisliste ent-
nommen werden. 

Der Internet-Anschluss wird über eine Schnittstelle 
10/100BaseT-Ethernet an einer Anschalteeinrichtung mit-
tels eines RJ-45-Steckers bereitgestellt.  

Es wird grundsätzlich eine Wireless LAN Schnittstelle be-
reitgestellt. Die Wireless LAN Schnittstelle entspricht der 
technischen Spezifikation IEEE 802.11b/g.  

Zum Aufbau einer WLAN Verbindung zum WLAN Access 
Point muss an der kundeneigenen WLAN Ausrüstung am 
Computer eine gleichartige Verschlüsselung eingeschaltet 
und korrekt konfiguriert sein. Die Inbetriebnahme ohne 
Verschlüsselung ist nicht gestattet. 

Eine Erweiterung der Sicherheitseinstellungen und die 
Verwendung anderer Verschlüsselungsverfahren für den 
Betrieb durch den Kunden ist möglich und wird empfoh-
len. 

2.5.1 Nutzung von WLAN 

Der Kunde kann mittels der von HanseNet zur Verfügung 
gestellten WLAN Hardware gemäß der technischen Spe-
zifikation IEEE 802.11b/g Daten zwischen Computer und 
WLAN Access Point übertragen. 

Der Kunde kann unter Nutzung der WLAN Hardware mit 
seinem Produkt Verbindungen vom und zum Internet her-
stellen. 

Die in der zugrunde liegenden technischen Spezifikation 
IEEE 802.11b/g genannten Übertragungsgeschwindigkei-
ten und Reichweiten sind Maximalwerte und werden 
durch HanseNet nicht garantiert. Die Stabilität, Übertra-
gungsgeschwindigkeit und die Reichweite einer WLAN 
Verbindung sind stark abhängig von Umgebungseinflüs-
sen. HanseNet übernimmt keine Garantie für Stabilität, 
Geschwindigkeit und Reichweite einer WLAN Verbindung. 

2.5.2 Der Zugang (Zugangsverfahren / Initialisierung) 

Der Zugang zum Netz der HanseNet erfolgt über eine 
Einwahl mittels PPPoE (Point to Point Protocol over E-
thernet). Die anschließende Authentifizierung erfolgt über 
CHAP (Challenge Handshake Authentification Protocol).  

Bei jedem Verbindungsaufbau muss sich der Kunde mit 
seinem Benutzernamen anmelden und sich mit seinem 
Passwort authentifizieren.  

Der Verbindungsaufbau wird ausschließlich durch den 
Kunden initiiert. HanseNet behält sich vor, binnen 24 
Stunden den Verbindungsabbau auch einer aktiven Inter-
net-Verbindung zu initiieren. Ein erneuter Verbindungs-
aufbau durch den Kunden ist danach sofort wieder mög-
lich. 

 

2.5.3 Zugangsbandbreite 

Übersicht der Standard-Zugangsbandbreite (netto): 

Produkt Standard-Zugangs-
bandbreite 

AliceComfort, AliceCom-
fortphone , AliceComfort 
Office und AliceComfort 
Officephone 

7008 bis zu 16000 
kbit/s downstream 
und bis zu 800 kbit/s 
upstream 

 

Die effektiv nutzbare Standard-Zugangsbandbreite in das 
Netz der HanseNet je Anschluss wird von den Parame-
tern des Zugangsnetzes, insbesondere der Anschlusslei-
tung, bestimmt. Eine bestimmte Standard-
Zugangsbandbreite wird nicht garantiert. 

Soweit die beschriebene Standard-Zugangsbandbreite 
am Anschluss des Kunden im Durchschnitt nicht erreich-
bar wird, können dem Kunden die Produktvarianten auf 
Wunsch auch mit folgenden abweichenden Zugangs-
bandbreiten (netto) überlassen: 

Produkt: 
AliceComfort 

Abweichende 
Zugangsbandbreite 

Alle Varianten 

1536 bis zu 4448 kbit/s 
downstream und 192 bis zu 
448 kbit/s upstream oder 
384 bis zu 1536 kbit/s down-
stream und 64 bis zu 192 
kbit/s upstream 

 
Bei mehreren in einem Gebäude realisierten DSL-
Anschlüssen kann eine gegenseitige Beeinflussung der 
Anschlüsse nicht ausgeschlossen werden. 

2.5.4 Bereitstellung von IP-Adressen 

Dem Benutzer wird bei Inanspruchnahme des Internet-
Anschlusses jeweils eine dynamische IP-Adresse zuge-
wiesen. M
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Optional kann jedoch auch eine feste IP-Adresse verge-
ben werden (Ziffer 3.4). 

2.5.5 Bereitstellung von E-Mail-Services 

Der Umfang der E-Mail Services ist der Leistungsbe-
schreibung E-Mail Services für das Produkt AliceComfort 
zu entnehmen. 

2.5.6 Bereitstellung von Webhosting-Services 

Der Umfang der Webhosting Services ist der Leistungs-
beschreibung Webhosting Services für das Produkt Ali-
ceComfort zu entnehmen. 

3 Optionale Leistungen 

Die in den folgenden Ziffern 3.1 bis 3.7 geregelten optio-
nalen Leistungen werden als Erweiterung oder Änderung 
zu den oben beschriebenen Standardleistungen des Pro-
duktes im Rahmen der bestehenden technischen und be-
trieblichen Möglichkeiten angeboten.  

Die Wahl dieser Optionen kann mit zusätzlichen Endgel-
ten  verbunden sein. Diese können der bei Vertragsab-
schluss der Option gültigen Preisliste entnommen wer-
den. Die Berechnung erfolgt zzgl. des Preises der 
Standardleistung. 

3.1 Zusätzlicher ISDN-Anschluss 

In der Produktvarianten AliceComfort Office und Alice-
Comfort Officephone sind bis zu 3 zusätzliche ISDN-
Anschlüsse enthalten.  

Zusätzliche ISDN-Anschlüsse können lediglich in der glei-
chen Ausführungsvariante (ISDN-Mehrgeräte- oder ISDN-
Anlagenanschluss) beauftragt werden, die bereits im 
Standardprodukt für den Kunden bereitgestellt wurden. 

3.2 International Flat 

Dem Kunden wird die Nutzung der Option International 
Flat ermöglicht.  

Die Option International Flat ist an die Nutzung des  Fest-
netzanschlusses gebunden. 

Nach Einrichtung dieser Option werden, abweichend von 
den bei Vertragsabschluss gültigen Preisen des Stan-
dardproduktes, bestimmte abgehende Sprach- und Tele-
faxverbindungen besonders tarifiert. Der besonderen Tari-
fierung unterliegen ausschließlich Sprach- und 
Telefaxverbindungen. Verbindungen zu Sonderrufnum-
mern, zu Anschlüssen außerhalb der von der jeweiligen 
Option umfassten Tarifzonen und in sämtliche Mobilfunk-
netze sind von der besonderen Tarifierung ausgenommen 
und werden gesondert berechnet. 

Die Sprach- und Telefaxverbindungen und die zugehöri-
gen Tarifzonen, die der besonderen Tarifierung unterlie-
gen, können der bei Vertragsabschluss der Option gülti-
gen Preisliste entnommen werden. Soweit der Umfang 
der besonderen Tarifierung beschränkt ist (z.B. durch ein 
zeitliches Limit einzelner Länder), sind diese ebenfalls in 
dieser Preisliste ausgewiesen. 

Nach Einrichtung der Option sind insbesondere folgende 
Verbindungen von der besonderen Tarifierung ausge-
nommen und werden gesondert berechnet: 

• Datenverbindungen (z.B. Internet-by-Call, Einwahl ü-
ber geografische Rufnummern oder in geschlossene 
Datensysteme), soweit technisch verfügbar,  

• Verbindungen  
- zu Sonderrufnummern,  
- zu Anschlüssen außerhalb der von der jeweiligen 
Option umfassten Tarifzonen und  
- in sämtliche Mobilfunknetze. 

 

Die besonderen Pflichten des Kunden bei der Nutzung 
der Option ergeben sich aus den bei Vertragsabschluss 
über die Option gültigen Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen AliceComfort. 

3.3 Mobilfunkoptionen 

Die Mobilfunkdienstleistungen werden im Rahmen des mit 
dem Kunden geschlossenen Vertrages und der in der bei 
Vertragsabschluss der Option gültigen Produktbroschüren 
und Preislisten aufgeführten Bestimmungen erbracht. 

Die Mobilfunkdienstleistungen werden in dem von der 

O2 (Germany) GmbH & Co. OHG (im Folgenden "O2 

Germany" genannt) betriebenen GSM- und UMTS Mobil-
funknetz erbracht und stehen räumlich im Empfangs- und 
Sendebereich der von O2 Germany in Deutschland be-
triebenen Funkstationen zur Verfügung. 

Der Kunde kann, sofern dies zwischen Hansenet und ihm 
vereinbart ist, Mobilfunkdienstleistungen von Betreibern 
ausländischer Mobilfunknetze im Ausland in Anspruch 
nehmen, soweit O2 Germany dies technisch ermöglicht 
und mit den betreffenden Betreibern entsprechende Ver-
einbarungen geschlossen hat ("International Roaming"). 

Dem Kunden wird eine Rufnummer sowie eine SIM-Karte 
mit persönlicher Identifikationsnummer ("PIN") und ent-
sprechenden persönlichen Entsperrungscodes zur Verfü-
gung gestellt. Die Rufnummer wird zunächst beim Ge-
sprächspartner angezeigt. Diese Einstellung kann nach 
Aktivierung direkt im Handy geändert werden. 

Die Erbringung sowie die Qualität der Mobilfunkdienstlei-
stungen können aus technischen oder betrieblichen 
Gründen, insbesondere durch funktechnische, atmosphä-
rische oder geographische Umstände zu bestimmten Zei-
ten und an bestimmten Orten beeinträchtigt sein. 

In derartigen Fällen bestehen für den Kunden keine  
Ansprüche auf Schadensersatz und keine Minderungs-, 
Kündigungs- oder sonstigen Rechte. 

Hansenet bietet den Zugang zu Mehrwertdiensten (z. B. 
über 0900er Rufnummern oder Premium SMS-Dienste) 
an, sofern O2 Germany entsprechende Dienste aufgrund 
eigener Verträge mit Mehrwertdiensteanbietern ermög-
licht oder Hansenet solche Verträge selbst abgeschlossen 
hat und Mehrwertdienste ermöglicht. Hansenet ist berech-
tigt, den Zugang zu einzelnen Mehrwertdiensten nicht frei 
zu schalten oder einzelne Kunden generell von der Nut-
zung von Mehrwertdiensten auszuschließen (z.B. man-
gels hinreichender Kreditwürdigkeit für solche Dienste). 

Nach Einrichtung dieser Option werden, abweichend von 
den bei Vertragsabschluss gültigen Preisen des Stan-
dardproduktes, bestimmte abgehende Sprach- und Tele-
faxverbindungen besonders tarifiert. Die Sprach- und Te-
lefaxverbindungen und die zugehörigen Tarifzonen, die 
der besonderen Tarifierung unterliegen, können der bei 
Vertragsabschluss der Option gültigen Preisliste entnom-
men werden. 

3.4 Option Feste IP-Adresse 

Kunden können im Online Kunden Center oder telefo-
nisch anstelle der dynamischen IP-Adresse(n) eine feste 
IP-Adresse vereinbaren. Es wird max. 1 feste IP-Adresse 
vergeben. 

Dem PPPoE-aufbauenden Gerät wird eine statische, öf-
fentliche IP-Adresse zugewiesen. Im ADSL-Modem des 
Kunden werden keine Konfigurationsänderungen vorge-
nommen. 

Die dem Kunden von HanseNet zugeteilte IP-Adresse ist 
lediglich für die Dauer des Vertragsverhältnisses zwi-
schen HanseNet und dem Kunden gültig. 

Die bereitgestellte IP-Adresse wird von der ICANN oder 
einer ihr zuarbeitenden Organisationen wie der Internet 
Engineering Task Force (IETF) nach vorgegebenen tech-
nischen Standards des Internet geroutet. 

Beim Vorliegen übergeordneter betrieblicher bzw. techni-
scher Gegebenheiten (z. B. Einführung neuer Protokoll-
versionen) behält sich HanseNet das Recht vor, zugewie-
sene IP-Adressen auszutauschen (“Renumbering”). Sich 
hieraus ggf. ergebende Schadensersatzansprüche ge-M
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genüber HanseNet, dem RlPE NCC oder der Internet 
Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) 
oder einer ihrer Organisationen, die mit lP-
Adressraumvergabe befasst sind, sind ausgeschlossen. 

Eine Verknüpfung mit einer Domain ist nicht im Leitungs-
umfang enthalten. 

3.5 Option Security (nicht AliceComfort Office) 

Eine Lizenz der Internet-Security Suite ist im Produkt ent-
halten. Bis zu 4 weitere Lizenzen sind optional erwerbbar. 
Dem Kunden wird die Nutzung der Option Security er-
möglicht. Im Rahmen der Option wird dem Kunden ein 
Softwarepaket zur Verfügung gestellt. Nach der Installati-
on auf dem PC des Kunden schützt dieses Softwarepaket 
im Rahmen der technischen Möglichkeiten vor Viren, 
Spyware und Hackern. 

Für die Laufzeit der Option werden dem Kunden alle sei-
tens des Herstellers verfügbaren Updates zur Verfügung 
gestellt. Eine Garantie für die vollständige Abwehr ent-
sprechender Gefahren kann seitens Alice aus techni-
schen Gründen nicht übernommen werden. 

3.6 Option Office Security (nur AliceComfort Office) 

Fünf Lizenzen des Total Security Small Business Pro-
gramms sind im Produkt enthalten. Bis zu 50 weitere Li-
zenzen sind optional erwerbbar. Dem Kunden wird die 
Nutzung der Option Office Security ermöglicht. Im Rah-
men der Option wird dem Kunden ein Softwarepaket zur 
Verfügung gestellt. Nach der Installation auf dem PC des 
Kunden schützt dieses Softwarepaket im Rahmen der 
technischen Möglichkeiten vor Viren, Spyware und Hak-
kern. Außerdem ist ein zentrales Remote-Management 
enthalten. 

Für die Laufzeit der Option werden dem Kunden alle sei-
tens des Herstellers verfügbaren Updates zur Verfügung 
gestellt. Eine Garantie für die vollständige Abwehr ent-
sprechender Gefahren kann seitens Alice aus techni-
schen Gründen nicht übernommen werden. 

3.7 Vor-Ort-Installationsservice 

Nach Vereinbarung werden im Rahmen der bestehenden 
technischen und betrieblichen Möglichkeiten die folgen-
den Leistungen erbracht:  

a) Installation der zum Produkt gehörenden technischen 
Endgeräte (NTBA, ADSL-Modem und Splitter) vor Ort 
durch einen Service Techniker der HanseNet mit Hilfe der 
mitgelieferten Kabel und Installationssoftware. 

b) Wahlweise Installation und Konfiguration eines bereits 
vorhandenen USB Adapters oder einer PCMCIA-Karte. 
Die hierfür notwendigen Treiber müssen vom Kunden be-
reitgestellt werden. 

c) Einrichtung der Internetverbindung inklusive Konfigura-
tion eines bereits installierten und zum Betriebssystem 
gehörenden Browsers.  

d) Einrichtung einer E-Mail Adresse im bereits installierten 
und zum Betriebssystem gehörenden E-Mail Programms.  

e) Konfiguration der Einwahldaten (PPPoE) im ADSL-
Modem, wenn technisch möglich. 

f) Kurze Einweisung in die Bedienung des E-Mail Pro-
gramms und der Handhabung beim Surfen im Internet 
(max. 15 Minuten). 

g) Anfahrt ist inklusive.  

Die Leistungen unter den Punkten a) bis g) werden stan-
dardmäßig nur einmal bei der Erstinstallation erbracht.  

Der Standard-Installationsservice umfaßt nicht  

- die Konfiguration von E-Mail Programmen, die nicht 
zum Standard-Leistungsumfang des unterstützten 
Betriebssystem gehört 

- die Deinstallation von Software/ Softwarekomponen-

ten oder Treibern 

3.7.1 Voraussetzung des Standard-Installationsservices 

Der Standard-Installationsservice kann nur durchgeführt 
werden, wenn alle der folgenden Voraussetzungen erfüllt 
sind: 

- Betriebssystemen Win 2000/XP/Vista oder  Mac OS 
X ist installiert, 

- Betriebssystem funktioniert (z.B. keine Fehlermel-
dungen/Erstinstallationsmeldungen beim Starten o-
der im Betrieb),  

- keine Deinstallation von Software/ Softwarekompo-
nenten oder Treibern notwendig, 

- Betriebssystem des Kunden ist nicht von Viren befal-
len, 

- Verlegung neuer Kabel ist nicht notwendig oder die 
Reichweite zwischen dem PC und dem von der 
HanseNet gelieferten WLAN-Modem ist ausreichend. 

Der Kunde ist verpflichtet, das Vorliegen der Installations-
voraussetzungen zu prüfen und eine Bestellung nur vor-
zunehmen, wenn diese vorliegen. Ist eine Installations-
voraussetzung nicht erfüllt oder kann aus einem anderen 
Grund, den der Kunde zu vertreten hat, der Standard-
Installationsservice nicht durchgeführt werden, ist Hanse-
net berechtigt, die entstandenen Kosten der vergeblichen 
Anfahrt beim Kunden geltend zu machen.  

Der Kunde ist weiter verpflichtet für die Inbetriebnahme 
des ADSL-Modems sowie des NTBAs jeweils eine freie 
Steckdose zur Verfügung zu stellen.  

Vor Bereitstellung des Technikers wird ein Termin mit 
dem Kunden vereinbart. 

4 Kundenbetreuung 

Die Kundenbetreuung ist im Rahmen der technischen und 
betrieblichen Möglichkeiten täglich in der Zeit von 0:00 
Uhr bis 24:00 Uhr erreichbar. 

5 Entstörung 

Störungen der technischen Einrichtungen werden im 
Rahmen der bestehenden technischen und betrieblichen 
Möglichkeiten beseitigt. Es werden insbesondere folgen-
de Leistungen erbracht: 

5.1 Annahme der Störungsmeldung 

Störungsmeldungen werden täglich telefonisch von 0.00 
bis 24.00 Uhr entgegen genommen. 

5.2 Mitwirkungspflicht 

Soweit die Störung in den Räumlichkeiten des Kunden lo-
kalisiert wurde, ist der Kunde zur Gewährung eines un-
eingeschränkten Zuganges verpflichtet. Kommt der Kun-
de dieser Mitwirkungspflicht nicht nach, so ist HanseNet 
insoweit nicht zur Beseitigung der Störung verpflichtet. 

Nach Meldung einer Störung ist der Kunde ebenfalls ver-
pflichtet, aktiv an der Entstörung des Anschlusses (Tele-
fon und Internet) mitzuwirken, wenn es technisch erfor-
derlich wird. 

Durch die Verletzung der Mitwirkungspflicht entstandene 
Kosten, z. B. die Kosten einer vergeblichen Anfahrt zum 
Kunden, sind vom Kunden zu erstatten. 

5.3 Garantierte Entstörzeit  

Der Anspruch auf eine garantierte Entstörzeit von 8 Stun-
den beginnt nach erfolgreicher Aktivierung des Anschlus-
ses.  

Die Entstörfrist beginnt mit Eingang der Störungsmeldung 
bei HanseNet. Bei Störungsmeldungen, die freitags nach 
14.00 Uhr, samstags, sonntags oder an gesetzlichen Fei-
ertagen eingehen, beginnt die Entstörungsfrist am folgen-
den Werktag um 8.00 Uhr. M
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Wird die garantierte Entstörzeit nicht eingehalten, so kann 
innerhalb von 2 Wochen nach Entstörzeitüberschreitung 
eine Gutschrift in Höhe einer Monatsgebühr verlangt wer-
den.  
 
Die Gutschrift wird mit allen Forderungen aus dem Ver-
tragsverhältnis verrechnet. Ansprüche des Kunden auf 
Schadenersatz bleiben hiervon unberührt. 

6 Rechnungsstellung 

Die Rechnungsstellung für das Produkt erfolgt gemäß der 
bei Vertragsabschluss gültigen Preisliste der realisierten 
Produktvariante. 

Sie erfolgt standardmäßig einmal im Monat. 

 

HanseNet Telekommunikation GmbH 
Stand: 24. Januar 2008
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Übersicht der Leistungen am ISDN-Anschluss 

 

Leistung ISDN- Mehrge-
räte-Anschluss 

ISDN- Anlagen-
Anschluss 

Anklopfen (CW) S S 

Rückfragen / Makeln S S 

Dreierkonferenz (3PTY) S S 

Anrufweiterschaltung ständig (CFU) S S 

Anrufweiterschaltung bei Besetzt (CFB) S S 

Anrufweiterschaltung bei keine Antwort 
(CFNR) 

S S 

Gebührenanzeige während der Verbindung 
(AOC-D) 

S S 

Gebührenanzeige am Ende der Verbindung 
(AOC-E) O O 

Übermittlung von Zählimpulsen – – 

Einzelverbindungsnachweis S S 

Anzeige der A-Rufnummer beim B-
Teilnehmer (CLIP) S S 

Unterdrückung der Rufnummernübermittlung 
des A-Teilnehmers (CLIR) 

S S 

Unterdrückung der Anzeige des B-
Teilnehmers durch den B-Teilnehmer (COLR) 

S S 

Anzeige der Rufnummer des B-Teilnehmers 
beim A-Teilnehmer (COLP) S S 

Zusätzliche Übermittlung kundenspezifischer 
Rufnummerninformation bei abgehenden 
Verbindungen (CLIP – no screening)  

–  O 

Direkte Durchwahl zur Nebenstelle (DDI) – S 

Weitere Rufnummern für den ISDN- Mehrge-
räteanschluss 

O – 

Anschlusssperre (OCB) O O 

Fangschaltung (MCID) O O 

 

S  =  Standardleistung: Standardleistungen sind kostenlos in den jeweiligen Telefonanschlussvarianten enthalten  
        Gegebenenfalls sind die Einstellungen von Kunden am Endgerät vorzunehmen. 

O = Optionale Leistung: Optionale Leistungen können zusätzlich für die jeweilige Telefonanschlussvariante erworben 
        werden. Für diesen Fall müssen gesonderte Vereinbarungen getroffen werden. Ggf. sind diese Optionen kosten-                       
        pflichtig (siehe Preisliste). 

–  =  Leistung wird für entsprechende Anschlussart nicht angeboten 
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